
1458

#ST# Bundesbeschluss
über

den Kredit für Erwerbung und Erhaltung
vaterländischer Altertümer

(Vom 22. Dezember 1959)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

gestützt auf den Bundesbeschluss vom 27. Juni 18901) betreffend die Errich-
tung eines schweizerischen Landesmuseums,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 1. September 1959 2),

beschliesst:

Art. l
1 Pur die Erwerbung und Erhaltung vaterländischer Altertümer ist in den

Voranschlag der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Schweizerisches Landes-
museum) jährlich ein Kredit von 200 000 Franken einzustellen.

2 Liegen besondere Umstände vor, so kann noch ein ausserordentlicher
Kredit bewilligt werden.

Art. 2

Der Kredit für Erwerbung und Erhaltung vaterländischer Altertümer
dient zu folgenden Zwecken:

a. Erwerbung von beweglichen Altertümern oder von transportablen Teilen un-
beweglicher Altertümer, sofern sie von allgemein schweizerischer Bedeu-
tung sind ;

b. Ausgrabungen;
c. Erhaltung von Altertümern, Erforschung und Entwicklung der Methoden

für die Konservierung und die Echtheitsnachweise.

!) BS 4, 226.
2) BEI 1959, II, 541.
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Art. 8
Dieser Beschluss hebt alle früheren, ihm widersprechenden Bestimmungen

auf, insbesondere Artikel l und 2 des Bundesbeschlusses vom 28. September
1950^ betreffend den Kredit für Erhaltung und Erwerbung vaterländischer
Altertümer und den Kredit für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler.

Art. 4
In den Voranschlag für das Jahr 1960 werden folgende erhöhte Kredite ein-

gestellt : Fr.
Ersatz von Auslagen bei Ausgrabungen 14000
Ausgrabungen und Konservierung 21 000
Erwerbung und Erhaltung vaterländischer Altertümer 165 000

Art. 5
1 Dieser Beschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt am I.Januar

1960 m Kraft.
2 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 15.Dezember 1959.

Der Präsident: G.Despland
Der Protokollführer: F.Weber

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 22. Dezember 1959.
Der Präsident : Gaston Ciotta
Der Protokollführer: Ch.Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 22.Dezember 1959.
Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

4538 Der Bundeskanzler:
Ch. Oser

!) BEI 1950, III, 174.
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